
 
Objet: Règlement-taxes de la gestion des déchets du 30 avril 2015

 
 
 
1. Anschlussgebühren  
 
 
Zahlungspflichtiger  Gebühr in Euro  Bezugseinheit  
Pro angeschlossene  50,- €  pro Jahr  
Einheit 
(Privathaushalt,    

staatlicher Betrieb,    
Privatbetrieb, usw.)    

 
 
 
2. Sammelbehälter für Hausmüll- und hausmüllähnlicher Gewerbemüll  
 
    
Behältertyp  Grundgebühr  Entleerungsgebühr  Ausgabegebühr  
120 L grau* 100€/Jahr 4€/Entleerung Entf.  
    
RestmüIlsack  Entf.  Entf. 6€/Sack  

 
* - auch ais Familientonne nutzbar, sofern die Haushalte gemeinsam unter einem Dach leben. 
 
Pro Semester werden 6 Entleerungen für den Behältertyp „120L grau“ bindend an den Kunden 
verrechnet. 
 
3. Sammelbehälter für organische Abfälle  
 
Behältertyp  Grundgebühr  Entleerungsgebühr  Ausgabegebühr  
120 L grün 40€/Jahr Entfällt  Entf.  
    
240 L grün 80€/Jahr Entf.  Entf.  
    
Grasschnittsammelbe
hälter  Entf.  Entf.  12,9 €/Behälter  

 
 
    
4. Sonstige Gemeindedienste  
 

a) Sperrmüll  
  Jedes zur Abholung bereitgestellte Sperrmüllteil muss mit einem speziellen  
 Aufkleber versehen sein, der bei der Gemeindeverwaltung erhältlich ist.  
 
    
Artikel  Grundgebühr  Entleerungsgebühr  Ausgabegebühr  
Sperrmüllaufkleber Entf. Entf. 6€/m3 
    

 
 
 



 
 
b) Altglas-Holzsammlung 

 
    
Artikel  Grundgebühr  Entleerungsgebühr  Ausgabegebühr  
Altglas-Sammelbehälter Entf. Entf. 11,9€/Behälter 
klein     
Altglas-Sammelbehälter  Entf.  Entf.  13,6€/Behälter 

 groß     
  
 
  

c) Abholdienst für große Elektrogeräte 
 
Abholgebühr 15,00€/Anfahrt 
 
 

d) Recyclingcenter MUNSBACH  

   1.   Magnet-Zutrittskarte  

Erstausgabe Kostenlos  
Ersatzkarte bei Defekt  Kostenlos  
Ersatzkarte bei Verlust  7,44 €/Karte  

 
 
5. Wilde Müllablagerungen 
 
Illegal auf dem Gemeindegebiet abgelagerter, sogenannter "wilder" Müll (Hausmüll, Restmüll, 
organische Abfälle, Sperrmüll, Elektrogeräte, etc.) wird dem ermittelten Verursacher zu den 
effektiven Kosten für Transport und die ordnungsgemäßer Entsorgung in einer jeweils dafür 
zugelassenen Abfallentsorgungsanlage in Rechnung gestellt.  
Unabhängig davon werden die dafür vorgesehenen rechtlichen Schritte und Bußgeldverfahren in 
Gang gesetzt.  
 
6. lnkrafttreten  
 
Die neue Gebührensatzung tritt am 1.7.2015 in Kraft.  
 
 
7. Gültigkeit  
 

Mit dem Inkrafttreten dieser Gebührensatzung verliert die vorher gültige Gebührenregelung ihre 
Gültigkeit.



 
 
 

         TAXES D’ORDURES  VALABLES À PARTIR DU 1ER JUILLET 2015              
NEUE ABFALLGEBÜHREN  AB 1. JULI 2015 

 
Taxe de connection annuelle par ménage 
Jährliche Anschlussgebühr pro Haushalt 

 
50,00 € 

 
Taxe de poubelle grise annuelle (120 l)      Taxe de poubelle verte (120 l)   ||    (240 l) 
Jährliche Behältergebühr – graue Tonne (120 l)     Jährliche Behältergebühr – grüne Tonne (120 l)  ||  (240 l) 
100,00 €                           40,00 €      80,00 € 
                                           

 
 
 
 
 

 
Taxe de vidange pour la poubelle grise         Vidange gratuit 
Gebühr pro Entleerung der grauen Tonne         Entleerung kostenlos 
4,00 € (un minimum de 6 vidanges par semestre est facturé) 

                          
 
Autocollant pour objet encombrant ainsi que sac bleu  6,00 € 
 


